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EGMR missbraucht das 
Zulassungsverfahren 

«Strassburger Badewanne droht zu 

überlaufen", plädoyer 1 / 1 0 

Zur geplanten Effizienzsteigerung 
des EGMR gehört ein sogenann
ter «Filtermechanismus», um die 
unzulässigen Beschwerden heraus
zufiltern. «Diese machen heute 
rund 95 Prozent der Beschwerden 
aus und belasten die Richter auf 
Kosten der zulässigen Beschwer
den», heisst es in der «überlaufen
den Badewanne». Mit solchen und 
ähnlichen Formulierungen werden 
die Beschwerdeführer und ihre An
wähe als unfähig dargestellt, eine 
Beschwerde zu formulieren, die 
den Zulassungsbedingungen ge
nügt. 

Die Realität ist ganz anders. Der 
EGMR missbraucht das Zulas
sungsverfahren zum Abbau der 
Arbeitslast. Die Zahl der zugelas
senen Beschwerden nimmt konti
nuierlich ab und liegt aktuell nur 
noch bei rund drei Prozent. Alle 
anderen Beschwerden, die aus Ka-
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pazitätsgründen nicht behandelt 
werden können, werden kurzer
hand als «unzulässig» erklärt. Das 

Sekretariat hat die Aufgabe, nach 
Gutdünken so viele Beschwerden 
herauszufischen, wie in die Zulas

sungsquote passen. Diese Auswahl 
wird dann formell richterlich ab
gesegnet. Die anderen Beschwer
deführer werden in der Regel mit 
einem nichtssagenden Standard

spruch abgespiesen, ihre Be
schwerde erwecke nicht den An
schein einer EMRK-Verletzung. 
Professor Franz Riklin hat dies zu 
Recht als «verlogene» Praxis be
zeichnet. 

Mit dem 14. Zusatzprorokoll 
wurde ein neues Zulassungskrite
rium eingeführt: Gemäss dem neu

en Absatz 3 von Artikel 3 5 EMRK 
können Beschwerden als unzuläs
sig erklärt werden, wenn der Be

schwerdeführer durch die geltend 
gemachte Menschenrechtsverlet
zung nach Meinung des EGMR 
keinen «bedeutenden» Nachteil er

litten hat. Diese Änderung wird an 
der Zahl der zugelassenen Be
schwerden nichts ändern, sondern 
bloss den Missbrauch des Zulas
sungsverfahrens zum Pendenzen
abbau weniger offensichtlich ma
chen, da es nun dem Ermessen des 
EGMR überlassen ist, welche Be
schwerden er als «bedeutend» ge
nug für eine Beurteilung erachtet. 
Unschön an dieser Verschleierung 
ist, dass damit «unbedeutende» 
Menschenrechtsverletzungen sa
lonfähig gemacht wurden, was der 
Willkür im Umgang mit den Men
schenrechten Tür und Tor öffnet. 

Dass der EGMR mit seiner von 
den Mitgliedstaaten bewusst unge
nügend gehaltenen Infrastruktur 
eine Notbremse zieht, ist begreif
lich. Unverständlich ist, dass er die 
verlogen und demütigend tut, an
statt ehrlich zu sagen: «Leider sind 
wir wegen einer nicht zu bewälti
genden Arbeitsüberlastung nicht 
in der Lage, auf Ihre Beschwerd 
einzutreten.» 

Erwin Kessler, Tuttwi 
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